
443 Jugendweihe

Auf ihrer Grundlage erarbeiten die 
staatlichen Organe und die gesell
schaftlichen Organisationen und In
stitutionen eigene Maßnahmen zur 
Arbeit mit der Jugend entsprechend 
ihrem Verantwortungsbereich. —*• 
Jugendgesetz der DDR, —*■ Kommis
sionen Jugend und Sport der SED

Jugendschutz: staatliche Maß
nahmen zum Schutz der Jugend in 
der DDR vor schädlichen Einflüssen 
auf ihre politisch-moralische, gei
stige und physische Entwicklung. 
Diese Schutzmaßnahmen sind im Ju
gendgesetz und in der Verordnung 
zum Schutze der Jugend geregelt. 
Zum J. gehört insbesondere: das 
Verbot der Herstellung und des Ver
triebs von Schund- und Schmutzer
zeugnissen; das Alkoholverbot für» 
Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren; die Aufenthaltsbeschrän
kung für Jugendliche in öffentlichen 
V ergnügungsstätten.

Jugendweihe: gesellschaftliche
Einrichtung in der DDR zur Unter
stützung der kommunistischen Er
ziehung der Jugendlichen im 
8. Schuljahr. Die J. knüpft an eine 
Tradition der revolutionären deut
schen Arbeiterbewegung an und ent
wickelt sie weiter. Als Teil des —>■ 
einheitlichen sozialistischen Bildungs
wesens trägt die J. dazu bei, dpn Ju
gendlichen anwendungsbereites 
Wissen in Grundfragen der wissen
schaftlichen Weltanschauung und 
der sozialistischen Moral zu vermit
teln, sie im Geiste des sozialistischen 
—► Patriotismus und —* proletarischen 
Internationalismus zu erziehen und 
ihnen zu helfen, sich auf die aktive 
Teilnahme an der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesell
schaft und an der Schaffung grund
legender Voraussetzungen für den 
allmählichen Übergang zum Kom
munismus vorzubereiten. Im Mittel
punkt der politisch-ideologischen 
Arbeit der J. stehen 10 Jugendstun
den, die nach einem zentralen Ju

gendstundenprogramm unter Be
rücksichtigung der Kenntnisse, Er
fahrungen und Probleme der Jugend 
von Jugendstundenleitern unter ak
tiver Einbeziehung der Jugendlichen 
und der FDJ-Grundorganisationen 
gestaltet werden. Die Jugendstun
den dienen der Vorbereitung auf das 
Gelöbnis, das die Mädchen und Jun
gen in einer Feier zur J. öffentlich 
ablegen. Es ist ein politisches Be
kenntnis zum sozialistischen Vater
land, zur Freundschaft mit der So
wjetunion, zu den hohen Zielen, 
Idealen und Moralauffassungen der 
sozialistischen Gesellschaft. In den 
Jugendstunden werden Gespräche 
über weltanschauliche, politisch- 
moralische und kulturell-ästhetische 
Fragen mit Besuchen in sozialisti
schen Betrieben, staatlichen Orga
nen, wissenschaftlichen und kultu
rellen Einrichtungen, Kampfstätten 
der Arbeiterbewegung und Nationa
len Mahn- und Gedenkstätten ver
bunden. Gesprächspartner sind Ar
beiter, Genossenschaftsbauern, Mit
glieder von sozialistischen Brigaden, 
Partei-, Staats- und Jugendfunktio
näre, Arbeiterveteranen, Wissen
schaftler, Künstler u. a. In den 
Feiern zur J. werden die Mädchen 
und Jungen mit ihrem Gelöbnis in 
die Reihen der Werktätigen aufge
nommen. Dazu wird ihnen ein Buch- 
Geschenk überreicht. Die Feiern zur
J. nehmen durch das Auftreten her
vorragender Persönlichkeiten als 
Festredner und durch die Mitwir
kung von Künstlern, Ensembles, 
Volkskunstgruppen der Betriebe, 
Pionier- und FDJ-Chören einen be
deutenden Platz im geistig-kulturel
len Leben der Städte und Dörfer ein. 
Es sind Feste der Gesellschaft und 
der Familien. An den Jugendstunden 
und Feiern zur J. können alle Ju
gendlichen im 8. Schuljahr teilneh
men. Die Teilnahme ist freiwillig. 
Verantwortlich für die Arbeit sind 
die Schulbereichs-, Orts-, Kreis-, 
Stadt- und Bezirksausschüsse für J., 
in denen vornehmlich ehrenamtliche


